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Stud ienordnung

für den Studiengang Elektrotechnik

mit Praxissemester

mit den Studienrichtungen

Nachrichtentechnik und Informationsverarbeitung

an der Universitat-Gesamthochschu1e-Paderborn

Abteilung Meschede

mit dem Abschluß "DipIom-Ingenieur"

Vom 7.September 1987

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes über die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(WissHG) vom 20.11.1979 (GV.NW.S.926), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 17.12. 1985 (GV.NW.S.765), und des 5 56 Abs. 1 des Ge¬
setzes über die Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(FHG) vom 20. 11.1979 (GV.NW.S.96*), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 18.12.198« (GV.NW.S.800), hat die Universitat-Gesamt¬
hoch schu 1e-Paderborn die folgende Studienordnung als Satzung er¬
lassen:
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1. Vorbemerkung

An der Abteilung Meschede der Universitat-Gesamthochschu1e-Pader-
born wird neben dem Studiengang Elektrotechnik ein Studiengang
Elektrotechnik mit Praxissemester angeboten. Dieser Studiengang
ist dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Grundstudium ein prak¬
tisches Studiensemester - Praxissemester - eingefügt ist. Die
Dauer des Studiums verlängert sich dadurch um ein Semester.

Im übrigen entspricht der Studienverlauf dem des Studienganges
ohne Praxissemester. Die dafür gültige Studien- und Prüfungs¬
ordnung gilt insoweit auch für den Studiengang mit Praxissemester

2^_Ge_Q ungsbere^ch

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Gesetzes über
die Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen (Fachhochschul¬
gesetz - FHG) vom 20. November 1979 (GV.NW.S.96*), zuletzt ge¬
ändert durch Gesetz vom 18.12.1980 (GV.NW.S.800) und der Verord¬
nung zur Regelung der Diplomprüfung (Allgemeine Diplomprüfungs¬
ordnung - ADPO) für die Studiengänge der Fachrichtung Ingenieur¬
wesen an Fachhochschulen und für entsprechende Studiengänge an
Universitäten-Gesamthochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen vom
25.3uni 1982 das Studium für den Studiengang Elektrotechnik mit
Praxissemester an der Universität-Gesamthochschu1e-Paderborn,
Abteilung Meschede.
Sie gilt in Verbindung mit der Studienordnung für das Studium im
Studiengang Elektrotechnik mit den Studienrichtungen

Nachrichtentechnik und
Informationsverarbe i tung

3 i _Z2e2_des_Prax2sSemesters

Das Praxissemester soll den Studenten an die Tätigkeiten des
Ingenieurs durch konkrete Aufgabenstellung und praktische
ingenieurnahe Mitarbeit in Betrieben «der anderen Einrichtungen
der Berufspraxis heranführen. Das kann in unterschiedlichen Be¬
triebsbereichen wie z.B. Entwicklung, Arbeitsvorbereitung, Ferti¬
gung, Betrieb oder Prüffeld geschehen.

Es wird Wert darauf gelegt, daß der Student während des Praxis¬
semesters insbesondere auch betriebliche Gegebenheiten und Zu¬
sammenhänge kennenlernt, die die Hochschule nicht oder nur unvoll
korrmen simulieren kann. Dazu gehören
- soziologische Probleme (Gruppenarbeit, Zusarrmenarbeit mit

anderen Abteilungen und Bereichen),
- technisch/wirtschaftIiche Probleme (Kosten, Änderungsdienst,

Terminplanung),
- strukturelle Probleme (Firmenaufbau, Organisation).
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^_ZuJ^a£sung£voira Umsetzungen
Zu einem vom Fachbereich 15 - Nachrichtentechnik - betreuten
Praxissemester kann zugelassen werden, wer
a) im Studiengang Elektrotechnik, Studienrichtung Nachrichten¬
technik bzw. Informationsverarbeitung an der Universität-Gesamt¬
hoch schu 1 e-Paderborn , Abteilung Meschede eingeschrieben ist.
b) mindestens drei Studiensemester ordnungsgemäß studiert hat und
alle Fachprüfungen und Leistungsnachweise, bis auf einen des
Grundstudiums erfolgreich abgeschlossen hat,
c) die Entscheidung für den Studiengang mit Praxissemester frist¬
gemäß getroffen hat.

Uber die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß

2^._?rSä!2ilSi2lii£!lS_^?fi£!siynS_ä£l._El.ä^iH£m 5Il£Jll
5.1 Wahl des Studienganges mit Praxissemester

Studenten, die den Studiengang mit Praxissemester absolvieren
wollen, erklären dies frühestens am Ende des dritten Studien¬
semesters zum Einschreibungstermin für Praxissemester gebenüber
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich. Die Erklä¬
rung ist für den Studenten verbindlich. Ein Anspruch auf die Zu¬
weisung eines Platzes für ein Praxissemester besteht damit nicht.
Der Student bemüht sich in der Regel selbständig um einen Praxis¬
semesterplatz. Dabei ist der Fachbereich behilflich. Soweit dem
Fachbereich Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, entscheidet
der Prüfungsausschuß nach Rücksprache mit den Bewerbern über deren
Zuwe i sung.

5.2 Einordnung in das Studium, Dauer des Praxissemesters

Das Praxissemester kann frühestens nach Abschluß des dritten Stu¬
diensemesters begonnen werden. Es dauert 22 Wochen und wird im
Winter- oder Sorrmer semes ter durchgeführt.

5.3 Anforderungen an den Ausbildungsbetrieb

Praxissemester können nur von Betrieben betreut werden, die auf¬
grund ihrer Aufgabenstellung oder ihres Produktionsprograrrmes
ständig Mitarbeiter mit der Qualifikation eines Ingenieurs oder
entsprechender Oua1ifikation beschäftigen. Es muß ferner sicher¬
gestellt sein, daß der Student während des Praxissemesters von
einem dieser Mitarbieter betreut werden kann.
Uber die Eignung des gewählten Ausbildungsplatzes entscheidet der
Prüfung saus Schuß.
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5.* Vorbereitung des Praxissemesters

Der Fachbereich bietet in jedem Semester eine InformationsVeran¬
staltung über Praxissemester an, die dem Studenten Entseheidungs-
h i i fe geben so!1.
Ferner wird jeweils vor Beginn des Praxissemesters ein Vorbe-
reitungsserninar für die Teilnehmer am Praxissemester durchgeführt.

5.5 Betreuung

Vom Fachbereich wird für jeden Teilnehmer am Praxissemester ein
Hochschullehrer benannt, der die Betreuung während des Praxis¬
semesters übernirrmt. Dabei soll ein Hochschullehrer nicht mehr als
zehn Studenten betreuen. Er sucht die Studenten mindestens einmal
am Ausbi!dungspIatz auf, informiert sich über deren Einsatz und
führt Abstirrmungsgespräche mit den Betreuern des Betriebes.
Der Fachbereich führt für die Teilnehmer eines Praxissemesters für
dessen Dauer in der Rege! vier zehntägig ein dreistündiges Seminar
in der Hochschule durch. Während des Seminars sollen spezieile
Praxisprobleme der einzelnen Teilnehmer sowie allgemeine, mit der
praktischen Tätigkeit zusammenhängende Probleme diskutiert und ge¬
klärt werden.
An Stelle des alle 1* Tage stattfindenden Seminars können für Stu¬
denten, die Praxissemester an von der Hochschule entfernteren
Orten ableisten, mindestens zwei eintägige Blockseminare angeboten
werden, die auch am Ausbi1dungsort stattfinden können. Die Ent¬
scheidung, für welche Studenten welche Art des Seminars durchge¬
führt wird, trifft der Fachbereichsrat auf Vorschlag des Prüfungs¬
ausschusses.

5.6 Nachbereitung durch Anerkennung des Praxissemesters

Die Nachbereitung des Praxissemesters erfolgt nach Abschluß des
Praxissemesters in einem Seminar. Das Seminar kann studienbe¬
gleitend oder als Blockseminar durchgeführt werden. Der Fachbe¬
reichsrat legt für jedes Semester, je nach Zahl der Teilnehmer am
vorangegangenen Praxissemester, die Art der Durchführung des
Seminars fest. Hierbei sollen durch die Teilnehmer, die betreuen¬
den Hochschullehrer und die betroffenen Fachdozenten die Erfahrun¬
gen insgesamt ausgewertet und auch mit dem Ziel diskutiert werden,
sie in die Lehre umzusetzen.
Nach Abschluß dieser Veranstaltung entscheidet der betreuende
Hochschullehrer nach Anhörung des zuständigen Betreuers im je¬
weiligen Betrieb, sowie unter Berücksichtigung des Zeugnisses des
Ausbildungsbetriebes und nach Vorlage eines schriftlichen Berich¬
tes des Studenten über seine Tätigkeit während des Praxissemesters
- wobei Betriebsgeheimnisse zu wahren sind - über die Anerkennung
des Praxissemesters. Uber die erfolgreiche Teilnahme am Praxisse¬
mester wird von dem betreuenden Hochschullehrer eine Bescheinigung
au sges te1 1 t.
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£i_l!lHlBiliI£i£I2j._^£I2ll?!lili£!!HnSx_yk5£fiS!!8it£IIlQ!Iiy!!S£D_HE^IstlyMsi!™?!
Diese Studienordnung tritt am 1.Oktober 1987 in Kraft.
Sie wird in den "Amtlichen Mitteilungen" der Universitat-Gesamt¬
hoch schu 1e-Paderborn veröffentlicht.
Sie gilt für alle Studenten, die ab Wintersemester 1987/88 ihr
Studium aufnehmen.
Studierende, die sich bei Inkrafttreten dieser Studienordnung
bereits im Hauptstudium befinden, legen die Diplomprüfung auf der
Grundlage der bisher gültigen Studienordnung ab, es sei denn, daß
sie die Anwendung der neuen Studienordnung bei der Zulassung zur
Prüfung schriftlich beantragen; der Antrag ist unwiderruflich.
Studierende, die sich bei Inkrafttreten dieser Studienordnung noch
im Grundstuium befinden, legen die Diplomprüfung nach der neuen
Studienordnung und der ihr zugrundeliegenden Prüfungsordnung ab.



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des
Fachbereiches 15 - Nachrichtentechnik - vom 26.0*.1983 und des
Beschlusses des Senates der Universität-Gesamthochschu1e-Paderbo
vom 1.3uni 1983 sowie der Genehmigung durch den Rektor der
Universität-Gesamthoch-schule-Paderborn vom 7.09.1987.

Paderborn, den 7. September 1987

Der Rektor
der Universität GH - Paderborn
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